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Steuerermäßigung bei Aufwendungen für Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse,


Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen





Ab dem 1.1.2009 werden nach Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen alle haushaltsnahe Dienstleistungen einschließlich Pflegeleistungen zur Förderung privater Haushalte als Auftraggeber einer Dienstleistung bzw. als Arbeitgeber sozialversicherungspflichtig Beschäftigter zusammengefasst. 





Die Förderung wird deutlich ausgeweitet auf einheitlich 20% der Aufwendungen von bis zu �20.000 Euro, höchstens aber 4.000 Euro pro Jahr.





Beispiel: Wer im Jahr 2009 insgesamt 20.000 Euro für eine Haushaltshilfe bezahlt, kann dann 20 Prozent der Kosten von der Steuer abziehen, bis maximal 4.000 Euro. 





Im Einzelnen können danach folgende steuerliche Ermäßigungen beansprucht werden: 


sozialversicherungspflichtig angestellte Haushaltshilfen. Bei haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen / Dienstleistungen (auch bei Pflege- und Betreuungsleistungen) bis zu 20.000 Euro in Höhe von �20 Prozent, höchstens 4.000 Euro; 


geringfügig beschäftigte Haushaltshilfen: für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse bei gering�fügigen Beschäftigungen bis zu 2.550 Euro in Höhe von 20 Prozent, höchstens 510 Euro, 


für Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen bleibt es zwar bei dem bisherigen Betrag von höchstens 20 Prozent des Arbeitslohns. Die Höchstgrenze wird aber verdoppelt und es können so bis zu 1.200 Euro direkt von der Steuer abgezogen werden. Dies entspricht dem Arbeitslohn aus Handwerkerrechnungen in Höhe von 6.000 Euro (§ 35a Abs. 3 EStG). 


Voraussetzung: Der leistende Unternehmer muss eine schriftliche Rechnung stellen und die Zahlung der Rechnung muss durch eine Überweisung auf das Bankkonto des Unternehmens erfolgen, denn der Bankbeleg gilt als Zahlungsnachweis. Barzahlung mit Quittung reicht nicht.





Welche Dienstleistungen sind begünstigt? Begünstigt sind daher "Arbeitsmaßnahmen", so genannte haushaltsnahe Dienstleistungen, wie zum Beispiel "Kinderbetreuung, Rasen mähen, Fenster putzen, Teppich reinigen und ggf. einfach zu verrichtende Handwerksarbeiten (Reparaturarbeiten) in der eigenen Wohnung usw.). Dabei ist es egal, ob Sie Mieter oder Eigentümer sind. Beispiel für Mieter: Tapezieren, Fenster streichen und die typischen Schönheitsreparaturen. Dazu gehören auch 


Reinigung der Wohnung (z.B. durch einen selbständigen Fensterputzer), 


Pflege von Angehörigen (z.B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes), 


Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden), 


Umzugsdienstleistungen für Privatpersonen 


Haushaltsnahe Dienstleistungen im Seniorenheim








Haushaltsnahe Dienstleistungen





Steuerberater Bernd Rumpf


Gutleutstraße 163-167, 60327 Frankfurt/Main, Telefon (0 69) 24 26 04-0,


Telefax (0 69) 24 26 04-32, www.stb-rumpf.de, Email Kanzlei@stb-rumpf.de
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